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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 30. April 2014 unter der Nr. 1394/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend Regiekarten für Aufsichtsratsmitglieder der Burgtheater GmbH 

gerichtet. 

 

Eingangs halte ich fest, dass die Österreichischen Bundestheater gemäß den Best-

immungen des Bundestheaterorganisationsgesetzes (BThOG), BGBl. I Nr. 108/1998 

idgF, mit 1. September 1999 aus der Bundesverwaltung ausgegliedert wurden. Sie 

sind nunmehr als ein aus fünf eigenständigen Gesellschaften mit beschränkter Haf-

tung, nämlich der Bundestheater- Holding GmbH, der Burgtheater GmbH, der Wiener 

Staatsoper GmbH, der Volksoper Wien GmbH und der ART for ART Theaterservice 

GmbH, bestehender Konzern organisiert.  

 

Während die Bundestheater-Holding GmbH zu 100 % im Eigentum des Bundes 

steht, befinden sich alle anderen Gesellschaften im Eigentum bzw. Miteigentum der 

Bundestheater-Holding. Es besteht an den Tochtergesellschaften der Bundestheater-

Holding somit kein Eigentum bzw. Miteigentum des Bundes. 

 

Als Angelegenheiten der Vollziehung sind von der Interpellationspflicht daher nur je-

ne Aufgaben des Bundes umfasst, die die Funktion des Bundes als Eigentümer der 

Bundestheater-Holding betreffen. Alle anderen Angelegenheiten der Gesellschaften, 
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insbesondere solche der Tochtergesellschaften der Bundestheater-Holding unterlie-

gen grundsätzlich nicht der Interpellation. Eine Ausnahme hievon sieht § 13 Abs. 6 

BThOG vor, der bestimmt, dass die von dem Bundesminister für Kunst und Kultur, 

Verfassung und öffentlichen Dienst bestellten, vom Bundesminister für Finanzen und 

vom Bundeskanzler entsandten Mitglieder der Aufsichtsräte der Gesellschaften des 

Bundestheaterkonzerns gegenüber den Bundesministern / dem Bundeskanzler über 

die Beschlüsse des (jeweiligen) Aufsichtsrates zur Auskunftserteilung verpflichtet 

sind. Die Erläuterungen zu dieser Bestimmung führen hiezu aus, dass durch die vor-

gesehene Verpflichtung zur Auskunftserteilung die Interpellationspflicht des Bundes-

kanzlers / der Bundesminister in den Angelegenheiten der Gesellschaften sicherge-

stellt werden soll. Dies bedeutet, dass nur in jenen Angelegenheiten ein Interpellati-

onsrecht besteht, in denen auch tatsächlich Beschlüsse des jeweiligen Aufsichtsrates 

vorliegen. 

 

Zu den In ihrer parlamentarischen Anfrage 1394/J, gestellten Fragen hinsichtlich der 

Vergabe von Regiekarten an Aufsichtsratsmitglieder für Vorstellungen der Bundest-

heater liegen keine Aufsichtsratsbeschlüsse vor, sie unterliegen daher auch aus die-

sem Titel nicht der Interpellationspflicht. 

 

Unabhängig von den obigen Ausführungen beantworte ich diese Anfrage wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 6: 

 Wie viele Regiekarten wurden im Jahr 2013 an Aufsichtsratsmitglieder der 
Burgtheater GmbH insgesamt vergeben? 

 Für welche Vorstellung(en) wurden im Jahr 2013 an welche Aufsichtsratsmitglie-
der der Burgtheater GmbH wie viele Karten vergeben? 

 Welchem Geldwert entsprachen diese Regiekarten in Summe? 
 Wie viele Regiekarten wurden in den Jahren 2008 bis 2012 an Aufsichtsratsmit-

glieder der Burgtheater GmbH insgesamt vergeben? 
 Für welche Vorstellung(en) wurden in den Jahren 2008 bis 2012 an welche Auf-

sichtsratsmitglieder der Burgtheater GmbH wie viele vergeben? 
 Welchem Geldwert entsprachen diese Regiekarten in Summe? 
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Im Jahr 2013 wurden insgesamt 95 Regiekarten an Aufsichtsratsmitglieder  zu einem 

Preis von € 12,50 für Vorstellungen im Burgtheater und Akademietheater bzw. € 10 

für Vorstellungen im Kasino vergeben. Die Erhebung der Daten der einzelnen Vor-

stellungen und Personen würde ebenso wie die Erhebung der Jahre 2008 bis 2012 

umfangreiche Erhebungen erfordern, die für die zu befassenden Stellen einen nicht 

zumutbaren Verwaltungsaufwand darstellen. Ich ersuche daher um Verständnis, 

dass diese auch aus diesem Grund unterbleiben müssen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. OSTERMAYER 
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